




Anmeldung zur Prüfung 
Fähigkeitsausweis FPH in 
klinischer Pharmazie










Weiterzubildende*r
	
[bookmark: Texte1]Titel:      
	
	
[bookmark: Texte2]Name:      
	
	
[bookmark: Texte3]Vorname:      





[image: Logo_FPH_Fortbildung_DT_300dpi_50mm]FPH Hôpital
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Description générée automatiquement]
Weiterbildungsstätte
1

GSASA, Schweizerischer Verein		Phone +41 (0) 848 04 7272
der Amts- und Spitalapotheker 		gsasa@gsasa.ch
Geschäftsstelle/Siège		www.gsasa.ch
CH-3000 Bern		MWST/TVA No CHE-114.515.044
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Fachgesellschaft		Phone +41 (0) 848 04 7272
FPH Spital		fph@gsasa.ch
1700 Fribourg		www.gsasa.ch
		MWST/TVA No CHE-114.515.044
FP23_D_Form_Anmeld_Pruef_klin Pharm_20240101.docx
	
[bookmark: Texte4]Institution/Spitalapotheke:      
	
[bookmark: Texte5]Hauptweiterbildende*r:      




Übergangsbestimmungen gemäss Art. 11 des Fähigkeitsprogramms FPH in klinischer Pharmazie 2023
Wer die Weiterbildung nach altem Weiterbildungsprogramm (Inkrafttreten 01.07.2016) zum Fähigkeitsausweis FPH in klinischer Pharmazie begonnen hat, kann innerhalb von drei Jahren nach Inkraftsetzung des neuen Programms (Inkrafttreten 01.01.2024) die Erteilung des Fähigkeitsausweises FPH nach den alten Bestimmungen verlangen.

In Absprache mit meinem/r Hauptweiterbildenden entscheide ich mich für die Anmeldung zur Prüfung gemäss :
	|_|
	Dem neuen Programm 2023, welches 2024 in Kraft getreten ist.

	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|
	Dem bisherigen Programm 2016



Die für die Zulassung zur Prüfung verlangten Unterlagen müssen spätestens 3 Monate vor dem Prüfungstermin dem Sekretariat der FPH Spital ordnungsgemäss zugestellt werden (Art. 6.5 FP 2016 und 2023). Die Prüfung kann frühestens 18 Monate und spätestens 4 Jahre nach Beginn der Weiterbildung stattfinden (Art. 2.6 FP 2016, Art. 2.5 FP 2023). Die FPH Spital entscheidet über die Zulassung zur Prüfung (Art. 5.2 FP 2016 und 2023).





Dieses Formular FP23 ist gültig ab 01.01.2024





1 Personalien
	
Privatadresse:
	Strasse:
	[bookmark: Texte6]     

	Postleitzahl, Ort:
	     

	Telefon:
	     

	Mobile:
	     

	E-Mail:
	     

	Geburtsdatum:
	     



Rechnungsadresse:
	[bookmark: Text2]     
	

	[bookmark: Text3]     
	

	[bookmark: Text4]     
	

	
	


Mitgliedschaft:
	
GSASA
	
	[bookmark: CaseACocher1]|_| Ja
	[bookmark: CaseACocher2]|_| Nein



	Gewünschte Prüfungssprache:
	
	[bookmark: CaseACocher5]|_| Deutsch
	[bookmark: CaseACocher6]|_| Französisch



Bitte Curriculum vitae und Kopie des Eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten ausländischen Apotheker*innendiploms beilegen.

2 Weiterbildung


	
Weiterbildungsbeginn:      
	Weiterbildungsende:      



2.1 Weiterbildungs-Nachweis

	[bookmark: CaseACocher7]
|_|	Absolvent*in CAS Klinische Pharmazie
	Bitte Bestätigung beilegen.

|_|        Absolvent*in CAS Klinische Pharmazie bis zu 5 Jahren vor Weiterbildungsbeginn
            Bitte Fortbildungsbestätigung seit Abschluss des CAS Klinische Pharmazie beilegen.


	[bookmark: CaseACocher8]|_|	Absolvent*in anderer theoretischer von der FPH anerkannter Weiterbildungskurse
	



	Bemerkungen:        
	     



Für die Prüfungszulassung visieren die Hauptweiterbildenden die von den Weiterzubildenden verfassten Dokumente über die absolvierten theoretischen und praktischen Tätigkeiten. Dazu gibt es ein Formular „Bestätigung der theoretischen und praktischen Lernziele“. Zudem verfassen die Hauptweiterbildenden einen Ausbildungsbericht (Empfehlungsschreiben) zuhanden der FPH Spital.

2.2 Abschlussarbeit

Die Abschlussarbeit besteht aus der Präsentation von 3 detaillierten und 7 kurzen Fällen aus der klinischen Praxis (siehe Anhang II, FP).

Bitte diese 10 Präsentationen, welche von den Hauptweiterbildenden visiert sind, in elektronischer Form einreichen.


3 Weiterbildungsstätte

	Institution:
	     

	
Bezeichnung Spitalapotheke:
	
     

	
Strasse:
	
     

	
Postleitzahl, Ort:
	
     



Hauptweiterbildende*r:

	Titel: 			     
	Name:      
	Vorname:      

	
Telefon direkt:		     

	
E-Mail:			     



Anstellung Weiterzubildende*r:

	Beschäftigungsgrad (Vollzeitäquivalenz) und Dauer der Anstellung während der Weiterbildung:
	
     

	
Weitere Beschäftigung/Tätigkeiten ausserhalb der Weiterbildungszeit vorhanden:
	
     



4 Bemerkungen

	Allgemeine 
Bemerkungen:
	     



Der/die Hauptweiterbildende*r meldet hiermit den/die Weiterzubildende*n zur Prüfung Fähigkeitsausweis FPH klinische Pharmazie an. Er/sie bestätigt, dass alle Vorgaben des geltenden Fähigkeitsprogramms FPH in klinischer Pharmazie erfüllt sind.

Hauptweiterbildende*r
	
Ort/Datum:
	
     
	
Unterschrift:
	
     



Weiterzubildende*r
	
Ort/Datum:
	
     
	
Unterschrift:
	
     




[bookmark: _Hlk500915327]

Versand: 

Das korrekt ausgefüllte Anmeldungsformular mit den erforderlichen Beilagen ist in elektronischer Form spätestens 3 Monate vor dem Prüfungstermin per E-Mail fph@gsasa.ch dem Sekretariat FPH Spital einzusenden (Art. 6.5 FP). Die elektronischen Dokumente sollen entsprechend der Reihenfolge der Beilagen in der Checkliste nummeriert (siehe unten) und in einer einzigen komprimierten Datei (ZIP) (die Größe der Bilder und der PDF bitte reduzieren) eingereicht werden, z.B. unter der Verwendung von Wetransfer oder Swisstransfer. Bitte überprüfen Sie, ob Sie innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ihrer Anmeldung zur Prüfung eine Empfangsbestätigung erhalten haben (bestätigt, dass Ihre Anmeldung eingegangen ist).


Anmerkung:
Das Sekretariat FPH Spital überprüft mit einer formalen Prüfung die Vollständigkeit des eingereichten Dossiers. Im Falle eines unvollständigen Dossiers wird der Kandidat und der Weiterbildner innerhalb von 2 Arbeitstagen informiert mit der Bitte um Vervollständigung. Danach wird durch das Sekretariat FPH Spital dem Prüfungskandidaten der Inkassobrief für die Prüfungs-Gebühren gemäss geltender „Gebührenordnung Weiter- und Fortbildung FPH“ (Publikation auf GSASA-Webseite www.gsasa.ch) geschickt.

Der Entscheid zur Prüfungszulassung wird den Weiterzubildenden spätestens 1 Monat vor dem Prüfungsdatum schriftlich mitgeteilt (Art. 6.5 FP 2016 und 2023).


Der französische Text ist massgebend.


Index:
	Art.
	Artikel

	FP
	Fähigkeitsprogramm FPH in klinischer Pharmazie





Checkliste der Beilagen

	1. Aktualisiertes Curriculum vitae (inkl. Liste der Publikationen und Poster, falls zutreffend)

	2. Kopie des Eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten ausländischen Apotheker*inneniploms 

	3. CAS-Bestätigung oder Zusammenstellung anderer theoretischer Weiterbildungskurse inkl. Teilnahmebestätigungen, in der gleichen Reihenfolge

	4. Fortbildungsbestätigung, falls zutreffend

	5. Logbuch oder «Bestätigung der theoretischen und praktischen Lernziele» (alle Tabellen datiert und visiert vom Weiterzubildenden und vom verantwortlichen Weiterbildner), im Excel-Format

	6. Bericht der/des Hauptweiterbildenden, welcher folgende Punkte beinhaltet:
a. Zusammenfassung der Weiterbildung: kurze Beschreibung von Ort, Dauer und Inhalt der theoretischen und praktischen Weiterbildung inkl. externe Praktika  
b. Falls zutreffend: Noch nicht erfüllte Ziele mit Zeitpunkt der Erreichung
c. Abschliessende Beurteilung des Weiterbildners

	7. [bookmark: _Hlk500935753]Abschlussarbeit in deutscher, französischer oder englischer Sprache in elektronischer Form:
a. 3 detaillierte Fälle mit Visum des/der Weiterbildenden
b. 7 kurze Fälle mit Visum des/der Weiterbildenden
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